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RS OGH 1927/12/20 1Ob1286/27
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1927

Norm

EO §129

Rechtssatz

Unzulässigkeit der Zwangsverwaltung zur Befriedigung zu dem Zwecke, um die Liegenschaft in einem verkaufsfähigen

Zustande zu erhalten. Wenn die Erträgnisse nur den Aufwand für die Erhaltung des Wertes decken, ist eine

Befriedigung des betreibenden Gläubigers nicht zu erwarten.
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